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$raîtifd?e 2(mt>cnèuna
5er tôegenftvom *Apparate.

SJJiitgeteilt non Atunjinger & Sie., Qüridj.

Sßir brachten cor furzem eine Vefdjreibung bet
©egenftrom Apparate, rote foldje für Söarmroafferbe»
reitung bei Vabeanftalten Verroenbung finben unb han»
belte el fid) babei um Bereitung größerer SBaffermengen.
3lun laffen fief) biefe Apparate aber' auci) für einzelne
3apffteßen oerroenben unb tritt ba gerabe ißr öffentlicher

-'V-

waüBWWjaSafîiïasSïl!®;,,

Vorzug beroor. 3Bo immer ©ampf in nieberer ober

höherer Spannung oorlfanben ift, taffen fich biefe Appa»
rate birett aufstießen unb ift el nicE)t erforbertid), eigene

Sßafferoorräte ju fchaffen. Tie! ift befonberl bann

wünfchenlroert, roenn bieVebarflfteßen für manne! SBaffer
getrennt non einanber liegen, ©ine febr <i)arafteriftifcf)e
©arfießung einer praïlifdien Verwenbbarl'eit ber ©egen»

ftromapparate bürfte in beiftebenber Abbilbung barge»

fteflt fein. ©I ift biel eine ArbeitenSSafcbzeße» welche

gleichzeitig Vabe» unb Vraufetaum barfteßt. ©ie 3sKe

ift mit einer gußmulbe oerfeben, welche zu Steinigung!»
bäbern bient. ferner ift ein ßtipproafdjbecten unterge»
bracht, to etches roir auch oor furzem naher befdfrieben

haben, gür ba! Vraufebab ift ein ©egenftrom»Apparat
aufgefteßt, welcher bal SBarmroaffer für Vraufebab unb
2Baf<hbecfen liefert, ©er fjterfür oerwenbete Apparat
befißt eine große Stegulierfäbigfeit, weldje ein Serbrüben
bei Vabenben ooßfommen aulfdßießt. igte finb fomoßl
bei gleicbbteibenbem roie auch bei roechfelnbem ®ampf»
bruef in ber Sieferung non roarmem ^Baffer fonftant
unb ift bie fîonfirufiion fo, baß ein Oeffnen bei ©ampf»
nentitel aßein nicht möglich ift. gür Vabezwede met»
ben bie Ventile übrigen! meift fo eir.regutiert, baß eine

höhere Temperatur bei Vabewafferl atl roie 40° C aul»
gefchtoffen ift.

Tiefe Apparate haben aber aucE) noch mefenttiche
Vorteile gegenüber gewöhnlichen Sftifchoentiten, roenn
©ampf §ur SBaffererroarmung oerroenbet werben foß.
@1 ift aulgefdfloffen, baß ©ampf in bal Vabewaffer
eintritt, welcher in gotm oon ©ampfblälchen auf beti
Vabenben ftrömt. gerner tjaftet bem ©ampf immer
ein eigentümlicher ©eruch an, welcher ftet} bem Vabe»

roaffer mitteilt. 9öenn Sftineralwaffer zn Vabezroecfen
oerwenbet werben, fo gibt el rtic£)t§ befferel zn ihrer
©rroärmung, all biefe Apparate, ba feinerlei SJtifchung
biefer SBäffer mit bem ©ampf eintritt. A. R.

Das retnfcierte ©Bligationenircdjt.
Den Sauifuertrag.

An biefem Vertrag finb namenttich bie Arbeiter unb
Arbeitgeber intereffiert. So burch ben Art. 322 ber ben

Tarifoertrag neu regelt :

„®urch Vertrag non Arbeitgebern ober Arbeitgeber»
oereinigungen mit Arbeitern ober Arbeiteroereinigungen
tonnen beftimmte Vorgriffen für bie ©ienftoerhättniffe
ber beteiligten Arbeitgeber unb Arbeiter aufgefteßt werben,
©in folcher ©efamtarbeitloertrag bebarf zu feiner ©ültig»
feit ber f^riftli^en gorm. Çaben fich bie beteiligten
über bie ©auer bei ©efamtarbeitloertrage! nicht ge=

einigt, fo fann er nadf Ablauf eine! gabre! jederzeit

auf 6 SOtonate gefünbigt werben."

Art. 323 hat folgenben SBortlaut:

„©ienftoertrüge, bie oon auf einen ©efamtarbeitl»
oertrag oerpflichteten Arbeitgebern unb Arbeitern abge»

fchloffen worben, finb, foweit fie ben barin aufgefteßten
Veftimmungen roiberfpred)en, nichtig. Tie nichtigen Ve»

ftimmungen werben burd) biefenigen bei ©efamtoertragel
erfeßt."

©I wirb alfo ber ©efamtarbeitloertrag all gültige
bertraglart gefeblid) anerfannt unb z^ar auch bann,
wenn auf ber einen Seite nicht eine Arbeiterorganifation,
fonbern nur eine lofe berfammlung oon Arbeitern fteßt.
gm gntereffe ber Sftechtlfi^erheit ift für ben Tarifoer»
trag bie fdbriftliche gorm oorgefchrieben, bie auch
feßon woßl beinahe aulnabmllol beobachtet wirb. ®e»

genfianb bei Tarifoeriragel bilbet bie Siegelung ber
©ienftoerhättniffe ber beteiligten Arbeitgeber unb Arbeiter.

©er Aulbrucf ©ienftoerbältnil ift fo weit gefaßt,
baß barunter nicht nur Abmachungen über Soßn unb
Arbeitzeit faßen, fonbern auch bie zahlreichen anbern
Vereinbarungen über bie örtlichen unb gefunbheitlidjen
Arbeitlbebingungen, über ben Arbeitlnacßmei! unb anbere
fogialredbtltdbe Verhältniffe, benen roir in neueren Tarif»
oerträgen immer begegnen. Von größter Vebeutung ift
Art. 323, ber bie ÎRed)fëroirfung bel Tarifoeriragel
regelt, unb zn>ar im Sinne ber automatifchen Stecht!»

roirfung unb ber Unabbingbarfeit bei Tarifoeriragel:
ißofiutate, bie zuerft oon ?ßrofeffor Sotmar aufgefteßt
unb miffenfchaftlich begrünbet roorben ftnb.

Sir, 4S ZMstî. ZchSeèz. H«MW.-ZeèàNs

Praktische Anwendung
der Gegenftrom - Apparate.

Mitgeteilt von Munzinger à Cie., Zürich,

Wir brachten vor kurzem eine Beschreibung der
Gegenstrom-Apparate, wie solche für Warmwasserbe-
reitung bei Badeanstalten Verwendung finden und han-
delte es sich dabei um Bereitung größerer Wassermengen.
Nun lassen sich diese Apparate aber auch für einzelne
Zapfstellen verwenden und tritt da gerade ihr wesentlicher

Vorzug hervor. Wo immer Dampf in niederer oder

höherer Spannung vorhanden ist, lassen sich diese Appa-
rate direkt anschließen und ist es nicht erforderlich, eigene

Wasservorräte zu schaffen. Dies ist besonders dann
wünschenswert, wenn die Bedarfsstellen für warmes Wasser
getrennt von einander liegen. Eine sehr charakteristische

Darstellung einer praktischen Verwendbarkeit der Gegen-
stromapparate dürfte in beistehender Abbildung darge-
stellt sein. Es ist dies eine Arbeiter-Waschzelle, welche

gleichzeitig Bade- und Brauseraum darstellt. Die Zelle
ist mit einer Fußmulde versehen, welche zu Reinigungs-
bädern dient. Ferner ist ein Klippwaschbecken unterge-
bracht, welches wir auch vor kurzem näher beschrieben

haben. Für das Brausebad ist ein Gegenstrom-Apparat
aufgestellt, welcher das Warmwasser für Brausebad und
Waschbecken liefert. Der hierfür verwendete Apparat
besitzt eine große Regulierfähigkeit, welche ein Verbrühen
des Badenden vollkommen ausschließt. Sie sind sowohl
bei gleichbleibendem wie auch bei wechselndem Dampf-
druck in der Lieferung von warmem Wasser konstant
und ist die Konstruktion so, daß ein Oeffnen des Dampf-
ventiles allein nicht möglich ist. Für Badezwecke wer-
den die Ventile übrigens meist so einreguliert, daß eine

höhere Temperatur des Badewassers als wie 49° tl aus-
geschlossen ist.

Diese Apparate haben aber auch noch wesentliche
Vorteile gegenüber gewöhnlichen Mischventilen, wenn
Dampf zur Wassererwärmung verwendet werden soll.
Es ist ausgeschlossen, daß Dampf in das Badewasser
eintritt, welcher in Form von Dampfbläschen auf den
Badenden strömt. Ferner haftet dem Dampf immer
ein eigentümlicher Geruch an, welcher sich dem Bade-
wasser mitteilt. Wenn Mineralwasser zu Badezwecken
verwendet werden, so gibt es nichts besseres zu ihrer
Erwärmung, als diese Apparate, da keinerlei Mischung
dieser Wässer mit dem Dampf eintritt. lt.

Das revidierte Obligationenrscht.
Der Tarifvertrag.

An diesem Vertrag sind namentlich die Arbeiter und
Arbeitgeber interessiert. So durch den Art. 322 der den

Tarifvertrag neu regelt:

„Durch Vertrag von Arbeitgebern oder Arbeitgeber-
Vereinigungen mit Arbeitern oder Arbeitervereinigungen
können bestimmte Vorschriften für die Dienstverhältnisse
der beteiligten Arbeitgeber und Arbeiter aufgestellt werden.
Ein solcher Gesamtarbeitsvertrag bedarf zu seiner Gültig-
keit der schriftlichen Form. Haben sich die Beteiligten
über die Dauer des Gesamtarbeitsvertrages nicht ge-
einigt, so kann er nach Ablauf eines Jahres jederzeit
auf 6 Monate gekündigt werden."

Art. 323 hat folgenden Wortlaut:
„Dienstverträge, die von auf einen Gesamtarbeits-

vertrag verpflichteten Arbeitgebern und Arbeitern abge-
schloffen worden, sind, soweit sie den darin ausgestellten
Bestimmungen widersprechen, nichtig. Die nichtigen Be-
stimmungen werden durch diejenigen des Gesamtvertrages
ersetzt."

Es wird also der Gesamtarbeitsvertrag als gültige
Vertragsart gesetzlich anerkannt, und zwar auch dann,
wenn auf der einen Seite nicht eine Arbeiterorganisation,
sondern nur eine lose Versammlung von Arbeitern steht.

Im Interesse der Rechtssicherheit ist für den Tarifver-
trag die schriftliche Form vorgeschrieben, die auch jetzt
schon wohl beinahe ausnahmslos beobachtet wird. Ge-
genstand des Tarifvertrages bildet die Regelung der
Dienstverhältnisse der beteiligten Arbeitgeber und Arbeiter.

Der Ausdruck Dienstverhältnis ist so weit gefaßt,
daß darunter nicht nur Abmachungen über Lohn und
Arbeitszeit fallen, sondern auch die zahlreichen andern
Vereinbarungen über die örtlichen und gesundheitlichen
Arbeitsbedingungen, über den Arbeitsnachweis und andere
sozialrechtliche Verhältnisse, denen wir in neueren Tarif-
vertrügen immer begegnen. Von größter Bedeutung ist
Art. 323, der die Rechtswirkung des Tarifvertrages
regelt, und zwar im Sinne der automatischen Rechts-
Wirkung und der Unabdingbarkeit des Tarifvertrages:
Postulate, die zuerst von Professor Lotmar aufgestellt
und wissenschaftlich begründet worden sind.
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